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Coronavirus SARS-CoV-2/COVID-19: Handlungsleitfaden zum Kontaktpersonen-
management und Umgang mit SARS-CoV-2 positiven Fällen in Schulen und der 
Kindertagesbetreuung - aktualisierte Fassung 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 

das Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration hat uns die aktualisierte Fas-

sung des Handlungsleitfadens zum Kontaktpersonenmanagement und Umgang mit 

SARS-CoV-2 positiven Fällen in Schulen und der Kindertagesbetreuung übermittelt. 

 
Diese Empfehlungen des Landesgesundheitsamts (LGA) zur Einstufung von Kontaktper-
sonen im Schul- und Kitaumfeld richten sich an die Gesundheitsämter Baden-Württem-
bergs. Die Änderungen betreffen die bisherige Absonderungspflicht bei Feststellung ei-
nes relevanten Ausbruchsgeschehens. Es gelten künftig folgende Regelungen, die auf 
der ersten Seite des Handlungsleitfadens zusammengefasst sind: 
 

 Die Absonderung der gesamten Klasse oder Gruppe bei Vorliegen eines relevan-

ten Ausbruchsgeschehens (≥ 5 Fälle, bzw. bei Gruppen unter 25 Pers. 20% der 

Gruppe) findet nicht mehr statt. Ausschließlich positiv getestete Schülerin-

nen und Schüler müssen sich in häusliche Absonderung begeben. Durch se-

rielle Testungen im Schul- und Kindergartensetting kann das Infektionsrisiko wei-

ter reduziert werden, da dadurch infizierte Personen frühzeitig erkannt werden 

können, bevor es zu relevanten Expositionen kommt. Eine Kontaktpersonennach-

verfolgung und Absonderung ganzer Klassen oder Gruppen in den Einrichtungen 

sowie die zugehörigen Ermittlungen der Gesundheitsämter entfallen. 
 Es gilt weiterhin eine 5-tägige Testpflicht für Schülerinnen und Schüler bzw. 

Kitakinder. 
 Kinder und Jugendliche im Schul- und Betreuungskontext werden daher nur noch 

abgesondert, wenn bei ihnen ein positiver Testnachweis vorliegt. Es kann 

somit für nicht positiv getestete Kinder und Jugendliche eine durchgängige Be-

schulung, bzw. Betreuung aufrechterhalten werden. Zudem wird eine wiederholte 

Absonderung einer Klasse durch nachfolgend positiv getestete Schüler vermie-

den. 
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Der aktualisierte Handlungsleitfaden ist als Anlage beigefügt. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
gez. Michael Link        
 
 
 
Anlage 
 


